
Polizeibeamte verweigern unter Polizeipräsidentin Heide 
Flachskampf-Hagemann Hilfe am Bolzplatz 

Zusammenfassung 

•  Polizeibeamte verweigerten Anwohnern mehrmals die 
Hilfeleistung am Bolzplatz Vennepoth, als dort zu den Ru-
hezeiten gebolzt wurde (siehe „DA-Beschwerden vom 21.03./09.04.05“, 

http://home.arcor.de/spielplatzob/dab20050321.pdf). 

•  Polizeipräsidentin Flachskampf-Hagemann verstrickte sich 
in einen Widerspruch: Einerseits behauptete sie, die Polizei 
schreite an den Bolzplätzen ein, andererseits nahm sie ihre 
Beamten in Schutz, die genau dieses Einschreiten verwei-
gert hatten. 

•  Um zu klären, ob es vielleicht einen plausiblen Grund 
(Überlastung durch Großeinsätze) gab oder ob die Hilfever-
weigerungen aus Willkür erfolgten, beantragte ich Einsicht 
in die Einsatzunterlagen der Wache. Diese wurde mir ver-
weigert. 

•  Frau Löffelmann, Bezirksregierung Düsseldorf, behauptete 
in ihrem Bescheid, ... 

•  ...mein Antrag sei nur zu dem Zweck gestellt worden, die 
Verwaltung mit Arbeit zu belasten, um sie von ihren Aufga-
ben abzuhalten, ... 

•  ...ich könnte die beantragten Daten mißbräuchlich verwen-
den, ... 

•  ...mein Antrag sei zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung abzulehnen. 

•  Das ist eine interessante Logik: Wenn ich bemängele, daß 
die Polizei ihren Aufgaben (Einsatz am Bolzplatz!) nicht 
nachkam, dann halte ich die Polizei von ihren Aufgaben ab. 

•  Wenn ich aufkläre, warum die Polizei nicht die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung am Bolzplatz herstellte, dann ge-
fährde ich die Sicherheit und Ordnung. 



•  Wenn ich den Sachverhalt zu klären versuche, dann belaste 
ich die Verwaltung mit Arbeit – doch wenn Polizeipräsidentin 
Flachskampf-Hagemann dem Mißstand nicht nachgeht und 
sich in Widersprüche verstrickt und ich mehrmals hin- und 
herschreiben muß, dann macht sie mir keine Arbeit... 



 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 17. Juni 2005 

Alfred Bomanns ·  Roßbachstr. 15 ·  46149 Oberhausen 

Polizeipräsidium Oberhausen 
Friedensplatz 2 
 
46045 Oberhausen 

Betr.: Antrag auf Einblick 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nach dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) begehre ich Ein-
blick in die Einsatzaufzeichnungen der für die Straße Vennepoth zuständigen Wache, und 
zwar für folgende Zeiträume: 

•  Sonntag, 20. März 2005: ab 9 Uhr morgens bis Mitternacht 

•  Montag, 21. März 2005: ab 18 Uhr bis Mitternacht 

•  Samstag, 9. April 2005: von 12 – 15 Uhr 

Ich bitte um Mitteilung, in welcher Form Sie mir Einsicht gewähren wollen. 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 
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Alfred Bomanns ·  Roßbachstr. 15 ·  46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecilienallee 2 
 
40474 Düsseldorf 

Widerspruch gegen den Bescheid des Polizeipräsidiums Oberhausen vom 15. Juli 2005, 
Aktenzeichen: IFG – 01/05 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nach dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) begehrte ich bei der 
Polizei Oberhausen Einblick in gewisse Einsatzaufzeichnungen. Die Polizei Oberhausen 
lehnte meinen Antrag mit Bescheid vom 15. Juli 2005 ab. 

Das Polizeipräsidium führt aus, die von mir gewünschten Unterlagen seien vom Recht auf 
Informationszugang nach dem IFG NRW ausgeschlossen, weil sie u. a. sicherheitsrelevante 
Informationen (Dienststärken, Schichtwechselzeiten und Einsatzprioritäten) und 
personenbezogene Daten (z. B. die Namen der Hilfesuchenden) enthielten. Daher sehe das 
Polizeipräsidium keine Möglichkeit, meinem Informationsbegehren zu entsprechen. 

Dazu stelle ich richtig, daß sich meine Anfrage nicht auf sicherheitsrelevante und 
personenbezogene Daten erstreckt. Diese Daten, die von der Auskunftspflicht nach dem IFG 
NRW ausgenommen sind, kann und muß das Polizeipräsidium Oberhausen in den 
Unterlagen unkenntlich machen. Insofern sehe ich kein Hindernis, mir die verbleibenden 
Informationen zugänglich zu machen. 

Ich beantrage allerdings, die Namen und dienstlichen Rufnummern der an den Einsätzen 
beteiligten Polizeibeamten in die Unterlagen aufzunehmen. Nach § 9 (3) IFG NRW soll 
nämlich dem Antrag auf Informationszugang in der Regel stattgegeben werden, soweit sich 
die Angaben auf Namen, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, 
Büroanschrift und Rufnummer beschränken und die betroffene Person als Amtsträger an 
dem jeweiligen Vorgang mitgewirkt hat. 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 
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Alfred Bomanns ·  Roßbachstr. 15 ·  46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 
z. H. Frau Löffelmann 
Telefax 0211-475-2995 
Cecilienallee 2 
 
40474 Düsseldorf 

Ihr Widerspruchsbescheid vom 22. August 2005 
Ihr Aktenzeichen: 25.6.29.05.09/30.01 (1804) – 1/05 

Sehr geehrte Frau Löffelmann! 

1. Ich hatte für bestimmte, fest umrissene Zeiträume (insgesamt 24 h) Einblick in die Einsatzunter-
lagen der Polizei-Inspektion Süd beantragt. Auf Seite 5 Ihres Widerspruchsbescheides setzen Sie 
mein Begehren gleich mit Anträgen, „die erkennbar nur zu dem Zweck gestellt worden sind, die 
Verwaltung mit unnötiger Arbeit zu belasten, um sie von ihren eigentlichen Aufgaben abzuhalten“. 
Diese Annahme weise ich zurück. Ich könnte jederzeit beweisen, daß es mit den von mir angeführ-
ten Zeiträumen eine besondere Bewandtnis hat und mein Informationsbedürfnis wohlbegründet ist. 
Da aber ein begründetes Interesse des Antragstellers für den Informationszugang nach dem IFG 
nicht notwendig ist, habe ich keine Begründung in meinen Antrag aufgenommen. Wie gelangten Sie 
also zu Ihrer Annahme, mein Antrag diene nur dem Zweck, die Verwaltung mit unnötiger Arbeit zu 
belasten, obwohl Sie den Hintergrund gar nicht kennen? 

2. Auf Seite 6 Ihres Widerspruchsbescheides führen Sie aus, es bestünden „konkrete Anhalts-
punkte“, daß ich die beantragten Informationen mißbräuchlich verwenden könnte. Auch deshalb sei 
mein Antrag „zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ abzulehnen. Das ist ein 
schwerwiegender Vorwurf, den man nicht ohne Grund erheben darf. Auf welche Anhaltspunkte 
stützen Sie Ihren Verdacht, und welcher Art ist der von Ihnen unterstellte Mißbrauch? 

Ich bitte also um Ihre Äußerungen zu den obigen Fragen (1. und 2.). 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 






